
Umsetzungsgebiet: 

ILE Iller Roth Biber

Maßnahme:

OBR 165 - Neubau der Brücke 

Gemeinde/Baulastträger

Gemeinde Oberroth

Vorläufige Umsetzungsdaten (überschlägig)

Kurzbeschreibung:

Maßnahmenblatt Kernwegenetz in der ILE Iller Roth Biber

Neubau Brücke

Fahrbahn: 3,5m 

Kronenbreite: 5,00m

(1) 
Angenommene Baukosten je lfd. m (ohne Grunderwerb + 

Entsorgung v. belastetem Material)

Asphalt 3,50m: 365€ 

Asphalt 4,50m: 450€ 

Schotter 3,50m: 250€

Verbreiterung Asphalt 3,00m auf 3,50m: 200 €

Teilabschnitt Länge 
in km

Deck- 
schicht 

Ist

Flächen-

bedarf (2) in 
m²

Flächen-
abgabe

 Zielausbau €/m (1) € gesamt

OBR 165, 

Brückenbereich
0,09

Asphalt,  

b=3,20m
- -

- - - - -

Bachmuschelvorkommen in Roth (Berücksichtigung bei Brückenbaumaßnahmen)

keine Schutzgebiete betroffen

Gewässerbegleitgehölze

(2) Weiterführende Informationen siehe Erläuterungsbericht Kapitel 5.1.1

Katasterbreite: schwankend, zwischen 8 und 9m

Neubau der Brücke, um eine Durchgängigkeit zu erhalten. Restliche Fahrbahn in gutem Zustand

Ökologie:

nicht bekannt

Summe 0,09



Kompensationsbedarf (überschlägig)

Ermittlung der flächebezogenen bewertbaren Beeinträchtigungen nach BayKompV

unklar Asphalt 1,0

0 - - - -

¹ Weg Neu (inkl.Bankett)- Weg alt, ² 2200 Grünland, 2110 Acker, ³ Gewünschter Bautyp: Asphalt: Faktor 1,0 - Schotter: Faktor 0,7

Geeignetes Instrument für die Umsetzung: 

Stellungnahme Träger Öffentlicher Belange:

Weg Nr.
Fläche 

betroffe
n (m²) ¹

SNK +             
Code ²

Wert-
punkte

Faktor³ Komp. Bedarf (WP)

OBR 165 unklar

Summe: 0

Bautyp 
Ziel

Landratsamt Neu-Ulm 
2. Stellungnahme - Naturschutz und Landschaftspflege 

"Auf das Vorkommen der geschützten Muschelart Unio crassus im Gewässer wird hingewiesen. Die 

Lebensraumansprüche der Muschel sind zu beachten und dürfen sich aufgrund der Maßnahme nicht 

verschlechtern. Die vorhandenen Gehölze sind zu erhalten und vor Beeinträchtigungen zu schützen."

Regierung von Schwaben 
2. Stellungnahme - Fachliche Hinweise zu einzelnen Erfassungsbögen 

"Biotope, sont. wertgebende Strukturen - Gewässerbegleitvegetation

Artenschutzkartierung - Bachmuschel in Roth

sontiges - Berücksichtigung Bachmuschel bei Brückenbaumaßnahmen"

2. Stellungnahme - Fachliche Hinweise zu einzelnen Maßnahmenwegen 

"Biotope, sont. wertgebende Strukturen - Gewässerbegleitgehölze

Artenschutzkartierung - Bachmuschelvorkommen in Roth

sontiges - Berücksichtigung Bachmuschel bei Brückenbaumaßnahmen"

Der Neubau der Brücke kann nach Abstimmung mit dem Amt für Ländliche Entwicklung voraussichtlich 

durch eine sogenannte Infrastrukturmaßname als Vorhaben der Ländlichen Entwicklung gefördert 

werden. Eine ausschließliche Förderung des Brückenbereichs ist nur möglich, wenn der angrenzende 

Kernweg die Funktion als Kernweg (Breite, Tragfähigkeit, Ausbauzustand) erfüllt. Dies ist in diesem Fall 

gegeben. Die Höhe der Förderung und die genaue Umsetzung muss zu einem späteren Zeitpunkt im 

Detail geprüft werden. 


